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Wien, am 21.4.2021 

Betreff: Covid 19 Maßnahmen für den Dienstunterricht 2021 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! 

Wir tun unser Möglichstes, um Sie gut und gesund durch diese Pandemie zu begleiten. Damit 
uns das gelingt sind jedoch geregelte Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen unabding- 
bar. 

Das heißt, ergänzend zum Präventionskonzept der ÖBB Version 1.0, Stand 31.03.2021 sind 
folgende Maßnahmen verpflichtend: 

Am Beginn des Dienstunterrichtes ist ein SARS-COV-2 Antigen Rapid Test durchzuführen, 
welcher vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. 
Dieser Test kann entfallen: 

o wenn Sie freiwillig bereits einen Antigen Test gemacht haben, der nicht älter als 
48 Stunden ist und ein negatives Ergebnis zeigt. 

o wenn ein PCR-Test durchgeführt wurde und das negative Testergebnis nicht äl- 
ter als 72 Stunden ist. 

o wenn eine COVID Erkrankung nicht länger als 3 Monate zurückliegt und der 
diesbezügliche Bescheid vorgewiesen wird. 

o wenn ein Antikörpertestergebnis vorgewiesen wird, dass nicht älter als 3 Mona- 
te ist und bestätigt, dass Sie ausreichend geschützt sind. 

o Wenn Sie bereits geimpft sind und dies nachweisen. 

Diese Maßnahmen sind durch die Arbeitspflicht des MA gedeckt. Kolleginnen und Kollegen, 
die den Test verweigern, dürfen am Dienstunterricht nicht teilnehmen und verursachen somit 
ihre rechtliche Dienstunfähigkeit selbst. Verweigerer erfüllen noch die Voraussetzungen, bis  
zum Stichtag der normativen Änderungen, ihren Dienst zu versehen. In der Folge werden 
Testverweigerer außer Dienst gestellt und dies führt zur Aussetzung der Entgeltfortzahlung. 

Wir sind überzeugt, dass sich unsere MA an die gesetzten Maßnahmen halten, jedoch müs- 
sen wir zum Schutz aller MA, auf die dienstrechtlichen Konsequenzen für Mögliche Testver- 
weigerer hinweisen. 

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Mit besten Grüßen 

Ing. Ulrich Hackl, MBA 
Leiter OE Operations Zug 


